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Einleitung 

Im Jahre 1980 wurden durch das 18. StrÄndGl die "Straftaten gegen die 
Umwelt" (§§ 311 d, 311 e, 324 ff. StGB) in das StGB als dessen 28. Abschnitt 
eingestellt2• Das Umweltstrafrecht war ursprünglich nebenstrafrechtlich im Rah-
men umweltverwaltungsrechtlicher Gesetze geregelt 3. Die Straftatbestände des 
StGB wurden im Zuge allgemeiner Sensibilität für ökologische und umweltrecht-
liche Probleme in den 70er Jahren auf breiter politischer Basis als nicht ausrei-
chend erachtet, um den Umweltschutz durch Kriminalisierung und Sanktionie-
rung umweltschädlicher Maßnahmen zu fördern. Erklärtes Ziel der Reform des 
Umweltstrafrechts war es, den sozialschädlichen Charakter von Umweltstraftaten 
in das Blickfeld der Öffentlichkeit zu rücken4• 

Bei der Etablierung von Umweltstraftatbeständen im Kernstrafrecht stand der 
Gesetzgeber vor der Frage, ob und gegebenenfalls inwieweit die ursprünglich 
vorhandenen Bindungen des Umweltstrafrechts an das Verwaltungsrecht, wie 
sie in den Regelungen der Umweltverwaltungsgesetze bis dato zum Ausdruck 
kamen, erhalten bleiben sollten. Da die Umweltstraftatbestände als Appendix in 
den Verwaltungsgesetzen enthalten waren5, lag eine weitgehende Orientierung 
an den verwaltungsrechtlichen Vorgaben aus gesetzestechnischer Sicht nahe. 
Alternativ hätte der Gesetzgeber in Erwägung ziehen können, Gefährdungstatbe-
stände zu formulieren, ohne auf das Verwaltungsrecht bzw. die "Herkunft" der 
Umweltstraftatbestände Rücksicht nehmen zu müssen 6. Mit Ausnahme des § 330 
a StGB hat sich der Gesetzgeber dafür entschieden, im Kernstrafrecht in mehr 
oder weniger starkem Umfang auf die vorgegebenen Regelungen des Verwal-

1 18. StrÄndG vom 28.3.1980 (BGBL I, S. 373). 
2 Im Zuge der deutschen Einheit ist ein weiterer Umweltstraftatbestand hinzugekom-

men, der dem Kernstrafrecht zuzuordnen ist. Hierbei handelt es sich - als Vorläufer 
einer Bodenschutzvorschrift - um § 191 a DDR-StGB in der Fassung der Anlage II 
Kap. III Sachgeb. C Abschn. III Einigungsvertrag (BGBL II 1990, S. 1169). 

3 Vgl. zu den Vorläufern der §§ 324 ff. StGB die Übersicht bei Triffterer S. 43 ff. 
4 Vgl. zu den Reformzielen des Gesetzgebers die amtliche Begründung des 18. 

StrÄndG in BT-Dr 8/2382, S. I, 9 ff.; ferner Laufhütte / Möhrenschläger ZStW 92, 
912 ff. 

5 So z. B. §§ 38, 39 WHG von 1957; §§ 63, 64 BImSchG von 1964; § 16 AbfG von 
1972. Heute sind Umweltstraftatbestände nur noch vereinzelt außerhalb des StGB zu 
finden, so etwa § 30a BNatSchG, § 39 PflSchG. 

6 Auf die Frage, inwieweit ein verwaltungsunabhängiges Umweltstrafrecht in Form 
von Gefährdungstatbeständen angesichts der vorhandenen umfangreichen Umwelt-
schutzgesetzgebung in der Bundesrepublik denkbar ist, wird später noch zurückzukom-
men sein. Bemerkenswert ist allerdings, daß im ausländischen Strafrecht verwaltungs-
unabhängige Gefährdungstatbestände in größerem Umfang Verwendung finden, vgl. die 
Übersicht bei Heine UPR 1987,281,282 f.; ders. NJW 1990,2425,2428. 
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tungsrechts zu verweisen und damit das Strafrecht in eine Abhängigkeit vom 
Verwaltungsrecht zu setzen 7. So sind weniger neue Straf tatbestände im Zuge 
der Strafrechtsreform geschaffen, als vielmehr - wenn auch häufig verändert 
und präzisiert - Strafbestimmungen aus dem Verwaltungsrecht in das Kernstraf-
recht übernommen worden 8. Die mit der Verknüpfung von Umweltstrafrecht 
und Umweltverwaltungsrecht zusammenhängenden Probleme werden unter dem 
Stichwort der "Verwaltungsakzessorietät" des Umweltstrafrechts diskutiert 9. 

Die Reaktionen der Strafrechtswissenschaft auf das 18. StrÄndG waren von 
Anfang an gespalten 10. Die Kritik am Umweltstrafrecht findet in der Folgezeit 
ihre Fortsetzung, wobei das Umweltstrafrecht vereinzelt sogar als "symbolischer 
Akt" der Gesetzgebung verstanden II und die Funktion des Strafrechts als kosten-
günstiges Alibi für die Versäumnisse an wirklichem Umweltschutz herausgestellt 
wird 12. Im Zuge der Diskussion stieß insbesondere die Entscheidung des Gesetz-
gebers für eine verwaltungsakzessorische Ausgestaltung des Umweltstrafrechts 
aus unterschiedlichen Gründen auf harsche, teils sogar emotional gefärbte Kritik. 
Die verwaltungsakzessorische Konstruktion der Umweltstraftatbestände sei 
schon aus verfassungsrechtlichen Gründen zu mißbilligen, wobei vor allem die 
Einhaltung des Gewaltenteilungsgrundsatzes, des Bestimmtheitsgebots und des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes in Frage gestellt werden 13. Daneben wird auf die 

7 § 330 a StGB beschreibt nach ganz hM einen von Verwaltungsregelungen unabhängi-
gen Tatbestand: Sch / Sch-Cramer § 330a Rdn. 8; SK-Horn § 330a Rdn. 1; Dreher / 
Tröndle § 330a Rdn. 1; Tiedemann HdUR II Sp. 851; Laufhütte / Möhrenschlager ZStW 
92,912,920; Dölling JZ 1985,461,469; aA Rogall JZ-GD 1980, 101, 114. 

8 Sch / Sch-Cramer Vor § 324 Rdn. 1; SK-Horn Vor § 324 Rdn. 1; Laufhütte / Möh-
renschlager ZStW 92, 912, 913. 

9 V gI. statt aller die Dissertationen von Winkelbauer (1985) und Ensenbach (1989). 
Neuerdings schlägt Schröder VVDStRL 50 (1991), 196, 197 vor, statt von "Akzessorie-
tät" neutraler von "Vorgabe" zu sprechen. Dem ist entgegenzuhalten, daß sich - jeden-
falls im Strafrecht - der Begriff Akzessorietät verfestigt hat und als terminus technicus 
in die wissenschaftliche Diskussion eingeflossen ist. Außerdem vermag der Begriff 
Akzessorietät sprachlich die unterschiedlichen Erscheinungsformen der Abhängigkeit 
des Straf- vom Verwaltungsrecht adäquat zu erfassen. Die nachfolgenden Erörterungen 
gehen daher vom herkömmlichen Begriff "Verwaltungsakzessorietät" aus. 

10 Zustimmend Sch / Sch-Cramer Vor § 324 Rdn. 2; Tiedemann S. 13; Rogall JZ-
GD 1980, 101, 103; Vogel ZRP 1980, 178, 180; Laufhütte / Möhrenschläger ZStW 92, 
912; kritisch Dreher / Tröndle Vor § 324 Rdn. 4; Sander DB 1980, 1249. 

II Albrecht, 12. Strafverteidigertag, S.36; ferner Vierhaus ZRP 1992, 161, 162 in 
bezug auf die geplante Reform des § 329 Abs. 3 StGB im Rahmen eines 2. Gesetzes 
zur Bekämpfung der Umweltkriminalität. 

12 Mattem Krimsoz. BibI. 1987 (Heft 55) 41, 49; vgI. auch Albrecht, 12. Strafverteidi-
gertag, S. 41, der nur in zivilrechtlichen (Beweislastumkehr, Gefährdungshaftung), steu-
errechtlichen und prozessualen (Verbandsklage ) Instrumenten, nicht aber in der Verschär-
fung der Umweltstrafvorschriften, Mittel zu einem effektiven Umweltschutz sieht; kri-
tisch zum Umweltstrafrecht neuerdings auch Prittwitz StV 1991,435,440, da die Umwelt-
verschmutzung im wesentlichen nicht aus kriminellen, sondern systemkonformen und 
legalen Handlungen resultiere. 

13 Kühl, FS Lackner S. 815,824 ff.; Vorlagebeschluß des AG Nördlingen NStZ 1986, 
315 ff. 
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Ineffienz des Umweltstrafrechts verwiesen, die nicht zuletzt auf die Verwaltungs-
akzessorietät zurückzuführen sei 14. Eser hat seine Kritik an der Verwaltungsak-
zessorietät plakativ dahingehend zusammengefaßt, die Verwaltungs akzessorietät 
sei die "Achillesferse" des Umweltstrafrechts 15. Horn sieht das Strafrecht zur 
"After-Disziplin" degradiert 16. Schall hält 10 Jahre nach der Neufassung des 
Umweltstrafrechts die Verwaltungsakzessorietät für die" ... Wurzel zwar nicht 
allen Übels, aber doch der größten Probleme bei der Anwendung des gegenwärti-
gen Umweltstrafrechts" 17. Die Kritik am Umweltstrafrecht gipfelt in der Forde-
rung nach dessen ersatzloser Abschaffung 18, zumindest aber nach einer Reform, 
die die bisherige verwaltungsakzessorische Ausgestaltung der Strafrechtsnormen 
abschwächt und den Schutz der Umwelt im Sinne einer gleichmäßigen Straf-
rechtsdurchsetzung verstärkt 19. Die Reformüberlegungen finden u. a. in den The-
sen des 57. DJT zum Thema "Empfehlen sich Änderungen im strafrechtlichen 
Umweltschutz, insbesondere in Verbindung mit dem Verwaltungsrecht?" ihren 
Niederschlag, wobei im Ergebnis über die Reformbedürftigkeit des Umweltstraf-
rechts Konsens bestand 20. Die Verwaltungsakzessorietät soll aber im Grundsatz 
erhalten bleiben 21. 

Mit dem Entwurf eines zweiten Gesetzes zur Bekämpfung der Umweltkrimina-
lität (2. UKG) reagieren Regierung und SPD-Fraktion auf die vielfältige Kritik 
an der seit 1980 geltenden Fassung des Umweltstrafrechts und auf die gesell-
schaftspolitische Forderung nach einem umfassenden Schutz der Umwelt 22• In-
haltlich sehen Regierungs- wie Oppositionsentwurf eine Verschärfung des gelten-
den Umweltstrafrechts insbesondere insoweit vor, als eigenständige Straftatbe-
stände für die Luftverunreinigung und die Bodenverunreinigung geschaffen wer-
den sollen 23. Trotz der Einstellung neuer Straf tatbestände in das StGB soll die 

14 Kube / Seitz DRiZ 1987,41,43; Kühl, FS LacknerS. 815,857 m. w. N., insbesonde-
re zum Vollzugsdefizit im Verwaltungsrecht; Heine UPR 1987,281,287; ders. / Mein-
berg, 57. DIT, D 86 ff.; Geulen ZRP 1988,323; Albrecht, 12. Strafverteidigertag, S. 39 f. 

15 Eser bei Heine ZStW 103,819, 820. 
16 Horn UPR 1983,362, 367. 
17 Schall NIW 1990, 1263, 1265. 
18 Backes, 12. Strafverteidigertag, S. 164, sofern der Gesetzgeber das Verhältnis Straf-

recht - Verwaltungsrecht nicht neu bestimme; ihm folgend die Mehrheit der Arbeits-
gruppe 3 (Umweltschutz durch Kriminalstrafrecht?) im Rahmen des 12. Strafverteidiger-
tages 1988 in Heidelberg, vgl. die Ergebnisse der Arbeitsgruppe in: 12. Strafverteidiger-
tag, S. 17; ferner Geulen ZRP 1988,323,324. 

19 In diesem Sinne Geulen ZRP 1988,323,326. 
20 Vgl. die Beschlüsse der Strafrechtlichen Abteilung des 57. DIT zu den §§ 324 ff. 

StGB, 57. DIT, Band II, L 281 ff. 
21 Vgl. Beschluß Nr. 4a (57. DIT, Band II, L 279), der mit überwältigender Mehrheit 

(148:0:3 Stimmen) angenommen worden ist. 
22 Die Bundesregierung hat den Schutz der Umwelt als eine der bedeutendsten Aufga-

ben unserer Zeit bezeichnet, vgl. die Antwort der Bundesregierung auf die Große Anfrage 
der SPD-Fraktion vom 18.12.1987, BT-Dr 11/1555, S. 1 ff. 

23 Vgl. zu den Einzelheiten BT-Dr 12/192, S. 1 ff. (Regierungsentwurf) und BT-Dr 
12/376, S. 1 ff. (SPD-Entwurf); die von der Regierung vorgeschlagenen Änderungen 

2 Scheele 


